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Stadt Zülpich

Bebauungsplan Nr.11/24

"Neuer Weg"
Zülpich-Hoven

2. Änderung

Beschleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB

M 1_500

12.07.2016

Es wird ein beschleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB
durchgeführt.

Es wird ein vereinfachtes Verfahren gem. § 13 a BauGB (Innen-
entwicklung) ohne frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 und 4 Abs. 1
BauGB und ohne Anwendung der Eingriffsregelung durchgeführt.

Übersicht M 1/2500

wollenweber   I   architektur und tragwerksplanung
heinrich-kreutzberg-straße 6   I   50321 brühl   I   fon 0172 2562197  I  fax 02252 952294  I  ejw-arch@t-online.de

Geltungsbereich 2.Änderung

Planzeichenlegende

I. Zeichnerische Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

Grundflächenzahl, hier 0,6

Geschossflächenzahl, hier 1,2

OK Dach=195,70 Maximale Dachhöhe in m über NN

EFH=184,70 Erdgeschossfußbodenhöhe in m über NN

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze

III Zahl der Vollgeschosse, maximal

Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

III. Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB

II. Textliche Festsetzungen (Gestalterische Festsetzungen)
ge. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 BauONW

Sonstige Signaturen

Flurgrenze

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Kartiernachweis für Grenzpunkte

Bauliche Anlage vorhanden

Geschosszahl vorhandener Gebäude

Vorhandene Firstrichtung

Geländehöhe in m über NN

Böschung

Zaun

Laterne

Hydrant

Straßensenkkasten

Kanalhöhen Deckel

Einlauf, Sohle

Schieber Wasser

Topographische Linie

1. Die beiden unteren Geschosse müssen in Ziegel errichtet/verblendet werden.

2. Das dritte Geschoss ist um min 10 cm von den Außenkanten der darunter liegenden
Geschosse zurück zu setzen und in einer anderen Optik auszuführen. 

3. Dacheindeckung: Dunkelgrau oder Zinkblech.

4. Im Bereich des östlichen Baufensters sind Keller wegen des dort im Untergrund
vorhandenen Bodendenkmals (Römerstraße) nicht erlaubt.
(Rechtsgrundlagen: § 11 DSchG NW, § 1 Abs, 3 DSchG NW bzw. § 1 Abs 6 Nr.5 BauGB)

Hinweise:

1. zur Verringerung eines starken Oberflächenabflusses sollten versickerungsfördernde
Maßnahmen vorgenommen werden (z.B. offenfugige Pflasterung).

2. Der Vorhabensbereich liegt in einem früheren Einwirkungsbereich des Steinkohle-
bergbaus und aktuell im Einflussbereich eines bestehenden Braunkohletagesbaus und
kann deshalb von Bodenbewegungen betroffen sein, die bei baulichen Vorhaben
berücksichtigt werden sollten. Es wird empfohlen, diesbezüglich eine Anfrage bei der
EBV GmbH/Hückelhoven bzw. bei der RWE Power AG/Köln zu stellen.

3. Die Gemarkung Hoven-Floren ist der Erdbebenzone 2 in geologischer Untergrund-
klasse 2 zuzuordnen Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke
gem. DIN 4149:2005 und der entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird hingewiesen.

Private Parkfläche

Private Grünfläche

MI

GRZ 0,6

GFZ  1,2

P

Anpflanzung von Bäumen (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)
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